
1151 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

21. 5. 1974 

Regierungsvorlage 

, Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert 

wird (27. Gehaltsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 318/ 
1973, wird, wie folgt geändert: 

1. Die Abs. 6 und 7 des § 4 erhalten folgende 
Fassung: 

,,(6) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
das 26. Lebensjahr vollendet hat, gebührt der 
Steigerungsbetrag auch dann, wenn es 

a) den Präsenzdienst nach dem Wehrgesetz, 
BGBl. Nr. 181/1955, in der geltenden Fas­
sung, oder den Zivildienst nach dem Zivil­
dienstgesetz, BGBl. N r. 187/1974, leistet, 

b) in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, 
die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, 

c) nach Ablegung der Reifeprüfung nicht 
unmittelbar den Präsenzdienst bzw. den 
Zivildienst antritt, für einen Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten, 

d) nach Ableistung des Präsenzdienstes bzw. 
des Zivildienstes nicht unmittelbar das 
Hochschulstudium beginnt, für einen Zeit­
raum von höchstens sechs Monaten oder 

e) nach Abschluß der Schul- oder Berufs­
ausbildung oder nach Ableistung des 
Präsenz- oder Zivildienstes nicht unmittel­
bar in das Erwerbsleben eintritt, für einen 
Zeitraum von höchstens drei Monaten, 

und das Kind über keine eigenen Einkünfte ver­
fügt, dje die Hälfte des Anfangsgehaltes der 
Verwendungsgruppe C (einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen. 

(7) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt 
auch ein angemessener Zeitraum für die Vor­
bereitung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines 
akademischen Grades. Im übrigen sind für die 
Beurteilung, ob die Schul- oder Berufsausbildung 
beendet ist, das gewählte Studien- oder Berufs­
ziel und die für die Erreichung des gewählten 
Zieles geltenden Ausbildungsvorschriften maß­
gebend. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch Ableistung des Präsenzdienstes oder des 
Zivildienstes, durch Krankheit oder ein anderes 
unüberwindbares Hindernis verzögert worden, 
so gebührt der Steigerungs betrag über das 
26. ,Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Behinderung angemessenen Zeitraum." 

2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Dem Haushalt des Beamten gehört ein 
Kind an, wenn es bei einheitlicher Wirtschafts­
führung unter der Leitung des Beamten dessen 
Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung, 
Ausbildung, Krankheit oder eines Gebrechens 
woanders untergebracht ist. Durch die Ableistung 
des Präsenzdienstes bzw.des Zivildienstes wird 
die Haushaltszugehörigkeit nicht berührt." 

3. § 12 Abs. 2 Z. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes 
nach dem Wehrgesetz und des Zivildienstes 
nach dem Zivildienstgesetz;" 

4. § 20 b Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Der Fahrtkostenzuschuß gebührt im Aus­
maß von elf Zwölfteln des Betrages, um den die 
notwendigen monatlichen Fahrtauslagen (Abs. 1 
Z. 3) den Eigenanteil übersteigen. Der Aus­
zahlungsbetrag ist in der Weise auf volle Schillinge 
zu runden, daß Beträge unter 50 Groschen 
unberücksichtigt bleiben und Beträge von 
50 und mehr Groschen auf den nächsten vollen 
Schillingbetrag ergänzt werden." 
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2 1151 der Beilagen 

5. Die Abs. 6 und 7 des § 20 b erhalten fol­
gende Fassung: 

,,(6) Auf den Anspruch und das Ruhen des 
Fahrtkostenzuschusses ist § 15 Abs. 5 sinngemäß 
anzuwenden. 

(7) Der Beamte hat alle Tatsachen, die für das 
Entstehen oder den Wegfall des Anspruches auf 
Fahrtk9stenzuschuß oder für die Knderung seiner 
Höhe von Bedeutung sind, binnen einer Woche 
schriftlich zu melden. Wird die Meldung später 
erstattet, so gebührt der Fahrtkostenzuschuß 
oder seine Erhöhung von dem der Meldung fol­
genden Monatsersten oder, wenn die Meldung 
an einem Monatsersten erstattet wur~e, von 
diesem Tage an. In den übrigen Fällen wird die 
Neubemessung des Fahrtkostenzuschusses mit 
dem auf die Knderung folgenden Monatsersten 
oder, wenn die Knderung an einem Monatsersten 
erfolgte, mit diesem Tage wirksam." 

6. Dem § 30 a Abs. 5 wird angefügt: 

"Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden." 

7. § 35 Abs. 3 erhält folgeride Fassung: 

,,(3) Wird ein Beamter der Dienstklassen 11 
oder III aus der Verwendungsgruppe B in die 
Verwendungsgruppe A überstellt, so gebührt ihm 
die Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn 
er die Zeit, die für die Erreichung seiner Gehalts­
stufe als Beamter der Verwendungsgruppe B im 
~ ege der Zeitvorrückung notwendig ist, in dem 
vier Jahre übersteigenden Ausmaß als Beamter 
der Verwendungs gruppe A_ zurückgelegt hätte. 
An die Stelle des Zeitraumes von vier Jahren 
tritt ein solcher von sechs Jahren, wenn der 
Beamte das Anstellungserfordernis für die Ver­
v:endungsgruppe A nicht durch die Vollendung 
emer Hochschulbildung im Sinne der allgemeinen 
Anstellungserfordernisse für diese Verwendungs­
gruppe erfüllt. Ein Beamter, der das Anstellungs­
erfordernis für die Verwendungsgruppe A durch 
die Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne 
der allgemeinen Anstellungserfordernisse für diese 
Verwendungsgruppe erfüllt und der bereits nach 
Abs~ 2 in die Verwendungsgruppe B überstellt 
w~rde, ist, wenn es für ihn günstiger ist, bei 
semer übersteIlung aus der Dienstklasse II 
oder III der Verwendungsgruppe B in die Ver­
wendungsgruppe A abweichend vom ersten Satz 
so zu behandeln, als ob er in der Verwendungs­
gruppe E, D oder C geblieben und erst im Zeit­
pun~t der nunmehrigen überstellung unmittelbar 
m die VerwendungsgruppeA überstellt worden 
wäre." 

8. Im § 38 a Abs. 1 wird der Ausdruck des 
mittleren Verkehrsdienstes" dbrch den Ausd~uck 
"des Mittleren Post- und Fernmeldedienstes" er­
setzt. 

9. Irp. § 48 Abs. 8 wird der Ausdruck ,,(soweit 
er § 30 Abs. 1 Z. 2 betrifft)" durch den Ausdruck 
,,(soweit er § 30 a Abs. 1 Z. 2 betrifft)" ersetzt. 

10. § 51 Abs. 2 lit. a erhält folgende Fassung: 

"a) Der Grundbetrag gebührt in voller Höhe 
nach einer tatsächlichen Lehrtätigkeit von 
wenigstens sechs Wochenstunden im Se­
mester und beträgt ab 1. Oktober 1973 
12.000 S im Semester. Die Kollegiengeld­
ab geltung erhöht sich jeweils mit 1. Ok­
tober der folgenden Jahre um den 
Hundertsatz, um den der Gehalt eines 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ein­
schließliCh einer allfälligen Teuerungszulage 
in dem dem jeweiligen 1. Oktober voran­
gegangenen Jahr ansteigt." 

11. Nach § 51 wird eingefügt: 

"Kollegiengeldabgeltung an Kunsthochschulen· 
und an der Akademie der bildenden Künste 

§ 51 a. (1) Die Bestimmungen des § 51 sind auf 
ordentliche Höchschulprofessoren im Sinne des 
§ 32 Abs. 1 Z. 2 des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
und auf außerordentliche Hochschulprofessoren 
im Sinne des § 32 Abs. 1 Z. 4 des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes, die mit der Leitung einer Lehr­
kanzel an Kunsthochschulen oder mit der Leitung 
eines In$titutes an der Akademie der bildenden 
Künste betraut sind, sowie auf Hochschul­
assistenten an den genannten Studienein­
richtungen anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des § 51 sind auf 
ordentliche Hochschulprofessoren im Sinne des 
§ 32 Abs. 1 Z. 2 des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
und auf außerordentliche Hochschulprofessoren 
im Sinne des§ 32 Abs. 1 Z. 4 des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes, die mit der Leitung einer 
Meisterklasse oder einer Klasse künstlerischer 
Ausbildung an Kunsthochschulen oder mit der 
Leitung einer Meisterschule an der Akademie 
der bildenden Künste betraut sind, mit folgender 
Maßgabe anzuwenden: 

1. An die Stelle der im § 51 Abs. 2 lit. abis d 
angeführten Voraussetzungen tritt 

in lit. 

a 

b 

c 

d 

die Erteilung des Einzelunterrichtes 
an .•. Hochschüler (Kunsthochschüler) 

, 
10 

12 

15 

20 

2. Die Verminderung gemäß § 51 Abs. 5 
beträgt für jeden auf 10 fehlenden Hochschüler 
(Kunsthochschüler) 15 v. H. des Grundbetrages. 
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3. Bei Anwendung der Bestimmungen des 
§ 51 Abs. 9 sind Kunsthochschulen und die Aka­
demie der bildenden Künste wie Hochschulen 
ohne Fakultätsgliederung zu behandeln; den in 
§ 51 Abs. 9 angeführten 10 Wochenstunden ent­
spricht an den Klassen künstlerischer Ausbildung, 
Meisterklassen und Meisterschulen die unter 
Abs. 2 Z. 1 lit. d angeführte Zahl von Kunst­
hochschülern. Für Lehrveranstaltungen, die von 
ordentlichen oder außerordentlichen Hochschul­
professoren außerhalb ihres Nominalfaches ab­
gehalten werden, sind Lehraufträge (§ 9 Abs. 1 
Z. 4 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes, 
BGBI. Nr. 54/1970) zu erteilen. Diese Lehr­
veranstaltungen sind bei der Berechnung der 
Kollegiengeldabgeltung nicht zu berücksichtigen. 

4. Wird im Rahmen einer ergänzenden Lehr­
veranstaltung Ensembleunterricht erteilt, so ist 
für die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung 
die Zahl der hiefür notwendigen Wochenstunden 
maßgebend. 

(3) Bei Hochschulprofessoren, bei denen sowohl 
die Voraussetzungen des Abs. 1 als auch des 
Abs. 2 zutreffen, ist die Kollegiengeldabgeltung 
für beide Tätigkeiten gesondert zu ermitteln und 
zusammenzuzählen; hiedurch darf der Höchst­
betrag nicht überschritten werden. 

Amtszulagen 

(4) Die Amtszulage beträgt im Studienjahr 

In der Amt,. I I I II I III I IV 

zulagengruppe Schilling 

für den 130.000 105.000 85.000 70.000 
Rektor 

für den 70.000 60.000 45.000 30.000 
Dekan 

(5) Dem Prorektor und dem Stellvertreter des 
Rektors gebührt eine Amtszulage in der Höhe 
von 50 v. H. der Amtszulage des Rektors seiner 
Hochschule; dem Prodekan gebührt eine Amts­
zulage von 50 v. H. der Amtszulage des Dekans 
seiner Fakultät. 

(6) Für. Abteilungsleiter an Kunsthochschulen 
(§ 23 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 54/1970) beträgt die Amtszulage bei 
mehr als 100 an der Abteihing inskribierten 
Kunsthochschülern 15.000 S, m den übrigen 
Fällen 10.000 S im Studienjahr. 

(7) Wird die Funktion nur während eines 
Teiles des Studienjahres ausgeübt, so gebührt für 
jeden vollen Monat der Ausübung ein Zwölf tel 
der Amtszulage. 

(8) Die Amtszulage erhöht sich jeweils zum 
1. Oktober eines Jahres um den Hundertsatz, 
um den der Gehalt eines Beamten der All­

. gemeinen Verwaltung ~er Gehaltsstufe 2 der 

. Dienstklasse V einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage in dem dem jeweiligen 1. Ok-

§ 51 b. (1) Den in Abs. 4 bis 6 aufgezählten; tober vorangegangenen Jahr ansteigt. 
akademischen Funktionären der wissenschaft­
lichen Hochschulen, der Kunsthochschulen sowie 
der Akademie der bildenden Künste gebührt für 
die Dauer der Ausübung der Funktion eme 
Amtszulage, die durch die Funktion und die 
Amtszulagengruppe bestimmt wird. 

(9) Die Amtszulage ist jeweils zur Hälfte am 
31. Jänner und am 30. Juni auszuzahlen." 

12. § 52 Abs. 1 Z. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. eine höhere als die nach den Bestimmungen 
• der §§ 51 und 51 a gebührende Kollegiengeld-

(2) Die Amtszulagengruppe richtet sich nach· abgeltung;" 
der Zahl der ordentlichen Hörer des voran­
gegangenen Studienjahres auf Grund der öster­
reichischen Hochschulstatistik des österreichischen 
Statistischen Zentralamtes. 

(3) Es werden zugewiesen 

der AmtsZu-\ 
lagengruppe II m IV 

13. § 52 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Begünstigungen nach Abs. 1 Z. 1 und 
2 kann der Bundespräsident auch gewähren, um 
die Berufung eines Hochschulprofessors im Sinne 
des § 32 Abs. 1 Z. 1 bis 4 des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes m das Ausland oder die An­
nahme einer Stellung außerhalb des Hochschul­
wesens im In~ oder Ausland abzuwehren." 

lioch. 
sChulen mit 

mehr als mehr als mehr als. 2.000 oder : 14. § 57 Abs. 3 und 4 erhalten folgende Fas-

Fakultäten: 
mit 

lO.OOO 5.000 2.000 weniger· sung: 
liörern liörern liörern liörern 

mehr als mehr als mehr als 2.000 oder 
10.000 5.000 2.000 weniger 
liörern Hörern liörern liörern 

,,(3) Die Dienstzulage der Leiter ·der Ver~ 
wendungsgruppe L 1 erhöht sich nach sechs­
jähriger Ausübung der Funktion um 15 v. H. 
und nach zehnjähriger Ausübung der Funktion 
um 25 v. H. In die Zeit der Ausübung der Funk-
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tion sind' Zeiträume einer Betrauung mit der 
Leitung von Unterrichtsanstalten oder der päda­
gogischen Leitung einer Expositur zur Gänze 
und Zeiträume der' Ausübung einer Funktion, 
für die eine Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 ge­
bührt, zu zwei Dritteln einzurechnen. 

(4) . Die Dienstzulage der Leiter der Ver­
wendungsgruppen .L 2 erhöht sich nach acht­
jähriger Ausübung der Funktion um 15 v. H. 
und nach 'zwölf jähriger Ausübung der Funktion 
um 25 v. H. Zeiträume der Ausübung der Leiter­
funktion, für die eine Dienstzulage gemäß Abs. 2 
lit. d gebührt, und Zeiträume der Ausübung einer 
Funktion, für die eine Dienstzulage gemäß § 58 
Abs. 1 gebührt, sind in die Zeiträume der Aus­
übung einer Leiterfunktion, für die die Dienst­
zulage gemäß Abs. 2 lit. c gebührt, zu zwei 
Dritteln einzurechnen. Zeiträume einer Betrau­
. ung mit der Leitung von Unterrichtsanstalten 
oder mit der pädagogischen Leitung einer Ex­
positur (§ 59 Abs. 1) sind der Zeit der Inne­
habung der Funktion gleichzuhalten." 

15. § 59 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Lehrern, die mit der Leitung von Unter­
richtsanstalten, mit der pädagogischen Leitung 
einer Expositur oder mit den in § 58 Abs. 1 an­
geführten Funktionen betraut sind, gebührt für 
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage, 

-- deren Höhe sich nach den Bestimmungen der 
§§ 57 bzw. 58 richtet; bei Anwendung des § 57 
Abs. 1 sind hiebei die Klassen einer Expositur 
wie die Klassen einer selbständigen Schule 
zu zählen." 

16. Im § 59 Abs. 2 tritt an die Stelle des Aus­
druckes "Abteilungsvorstand" der Ausdruck 
"Abteilungsleiter". 

17. In den Abs. 3, 4, 10 und 11 des § 59 
werden die Ausdrücke ,,(einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage)" jeweils durch den 
Ausdruck ,,(einschließlich einer allfälligen Dienst­
alterszulage und Ergänzungszulage}" ersetzt. 

18. An die Stelle des § 59 Abs. 15 treten fol­
~ende Bestimmungen: 

,,(15) Einem Lehrer, der Zur Unterstützung 
des Schulleiters bestimmt ist (§ 9 Abs. 2 lit. d des 
Bundesgesetzes über das' Ausmaß der Lehrver­
pflichtung der Bundeslehrer, BGBl. Nr. 244/ 
1965), gebührt eine Dienstzulage von 50 v. H. 
der Dienstzulage, die ihm gemäß § 57 gebühren 
würde, 'wenn er Leiter seiner Schule wäre. 

geführten mi~tleren Schulen zulässig, die min­
destens zwölf Klassen aufweisen und an denen 
weder Direktor-Stellvertreter n~ch Fachvorstände 
vorgesehen sind; die Bestellung mehrerer Lehrer 
an einer Schule ist unzulässig. 

(17) Die Dienstzulage nach Abs: 15 ist ruhe-· 
genußfähig, wenn der Lehrer in den . letzten drei 
Jahren vor seiner Versetzung oder seinem über,. 
tritt in den Ruhestand in einer den Anspruch 
auf die Dienstzulage begründenden Verwendung 
gestanden ist. 

(18) Von den Dienstzulagen' nach Abs. 1 bis 
5, 7 bi.s 12, 14 und 15 und von dem diesen 
Dienstzulagen entsprechenden Teil der Sonder­
zahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten." 

19. In den Abs. 1 und 2 des § 60 werden die 
Ausdrücke ,,( einschließlich einer allfälligen Dienst­
alterszulage)" jeweils durch den Ausdruck. ,,(ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage und 
Ergänzungszulage)" ersetzt. 

20. Die Abs. 2 und 3 des § 61 erhalten fol­
gende Fassung: 

,,(2) Die Vergütung beträgt je Wochenstunde 
im Monat 6'4 v. H. des Gehaltes des Lehrers; 
für die Berechnung dieser Vergütung sind 
Ergänzungszulagen, Teuerungszulagen, die 
Dienstalterszulage und die Dienstzulagen nach 
§ 58 Abs. 2 bis 6, § 59 Abs. 3 bis 5, 7 bis 12, 
§ 60 und § 85 b Abs. 1 und 2 dem Gehalt zuzu­
rechnen. 

(3) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt 'auch 
den Lehrern, die zur Vertretung eines vorüber­
gehend an der Erfüllung seiner lehramtlichen 
Pflichten gehinderten Lehrers herangezogen 
werden, wenn die Verhinderung länger als drei 
Tage dauert." 

21. Dem § 61 wird angefügt: 

,,(5) Den Lehrern, die neben ihrer Unterrichts­
tätigkeit als Erzieher verwendet werden (§ 60 a), 
gebührt für jeden Tag, an dem sie zusa.tzlichzu 
ihrer. dienstplanmäßigen Einteilung Erzieher­
dienst leisten, an Stelle der in den Abs. 1 bis 3 
vorgesehenen Vergütung eine besondere Ver­
gütung. Diese beträgt 

1. an Sonn- und Feiertagen sowie an sonstigen 
schulfreien Tagen 

I
V. H. des Gehaltes eines Beamten det 

Für Erzieher der Allgemeinen Verwaltung der. Gehaltsstufe 2 
Verwendungsgruppen der Dkl. V einschließlich einer allfälligen 

Teuerungszulage , 

(16) Eine Bestellung zur Unterstützung des 
Schulleiters ist nur an höheren oder selbständig . 

L 1 

L2 

L 3 

3'20 

2'47 
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2. an Wochentagen 

Für Erzieher der 
Verwendung,gruppen 

L 1 

L 2a 2 und L 2b 3 

L 2a 1 und L 2b 2 

L 2b 1 

L3 

I

V. H. des Gehaltes eines Be~mten der 
Allgemeinen VerwaltUng der GehaltSstufe 2 
der Dkl. V einschließlich einer allfälligen 

Teuerungszulage 

2"74 

2'34 

2"20 

1'87 

1'47 

22. Dem § 62 Abs. 4 wird angefügt: 

,,§ 35 Abs. 3 letzter Satz ist sinngemäß mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die Verwendungs­
gruppen L PA und L 1 der Verwendungs­
gruppe A, die Verwendungsgruppen L 2 b der 
Ver-wendungsgruppe B und die Verwendungs­
gruppe L3 der Verwendungsgruppe C ent­
sprechen. " 

23. Im § 72 Abs. 1 entfällt der letzte Satz. 

24. § 75 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) § 35 Abs. 3 erster und letzter Satz und 
Abs. "4 erster Halbsatz sind auch auf Berufs­
offiziere der Verwendungsgruppe H 1 anzu­
wenden, die die an Stelle einer Hochschulbildung 
vorgeschriebene besondere Ausbildung - auf­
weisen," 

Artikel 11 

Im Art. III der 26. Gehaltsgesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 318/1973, wird die Zitierung "Art. I 
Z. 24 und 27" durch die Zitierung "Art. I Z. 24, 
25 und 27" ersetzt. 

Artikel III 

(1) Ergibt sich bei der sinngemäßen An­
wendung des Art. I Z. 7, 22 oder 24 eine 
günstigere besoldungsrechtliche Stellung als die, 
in der sich der Beamte am-Tag vor dem Inkraft­
treten dieser Bestitrimungen befand, so ist ihm 
diese Stellung zuzuerkennen. Um das Ausmaß 
der Verbesserung der besoldurigsrechtlichen 
Stellung ist auch die sonstige dienstrechtliche 
Stellung des Beamten zu verbessern." -

(2) Ob und in welchem Ausmaß sich eine 
günstigere besoldungsrechtliche Stellung im Sinne 
des Abs. 1 ergibt, ist im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt durch einen Vergleich der tat­
sächlichen Laufbahn und der Laufbahn der 
Beamten" mit gleicher anrechenbarer Dienstzeit, 
dienstlicher Beurteilung und dienstlicher Stellung 
festzustellen, die sich ergeben hätte, wenn die 
Bestimmungen des § 35 Abs. 3 letzter Satz und 
die sich auf ihn beziehenden Bestimmungen des 
§ 62 Abs. 4 und des § 75 Abs. 6 des Gehalts­
gesetzes 1956 in der Fassung des Art. I im Zeit­
punkt der seinerzeitigen übersteIlung gegolten 
hätten. 

(3) Die günstigere besoldungsrechtliche Stellung 
ist dem Beamten mit 1. Juli 1974 zuzuerkennen, 
wenn der Beamte die Verbesserung der dienst­
rechtlichen Stellung (Abs. 1) bis 31. Dezember 
1974 beantragt. Stellt der Beamte den Antrag 
später, so ist ihm die günstigere besoldungsrecht­
liche Stellung mit dem auf die Einbringung des 
Antrages folgenden Monatsersten _zuzuerkennen. 

(4) Art. 11 Z. 4 und .s der 14. Gehaltsgesetz­
Novelle,BGBl. Nr. 190/1965, sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Bei Beamten, auf die die Abs. 1 und 2 
angewendet wurden und die bis spätestens 
1. Jänner 1976 in die nächsthöhere Dienstklasse 
befördert werden, kann aus Anlaß dieser Beförde­
rungund mit deren Wirksamkeit -:- jedoch frü­
hestens mit der Wirksamkeit nach Abs. 3 - im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt die 
besoldungsrechtliche Stellung günstiger festgesetzt 
werden, als sie sich aus § 33 des Gehalts­
gesetzes 1956 ergibt. Um das Ausmaß der 
günstigeren Festsetzung der besoldungsrechtlichen 
Stellung kann auch die sonstige dienstrechtliche 
Stellung des Beamten günstiger festgesetzt 
werden. 

Artikel IV 

Die Bestimmungen des § 51 Abs. 2 lit. a 
zweiter Satz des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
Fassung des Art. I Z. 10 gelten ab 1. Oktober 
1974 auch für die Kollegiengeldabgeltungen, die 
gemäß Art. IV Abs. 2 der 20. Gehaltsgesetz­
Novelle, BGBL Nr. 245/1970, gebühren. 

Artikel V 

Die den pädagogischen Leitern von Exposi­
turen ab 1. September 1973 für die Leitung der 
gxpositur ausbezahlten Mehrleistungsvergütungen 
(§ 18 des Gehaltsgesetzes 1956, in der bis zum 
Inkrafttreten der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 214/1972, geltenden Fassung und 
Art. VI Abs. 1 der 24. Gehaltsgesetz-Novelle) 
sind auf die Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 1 
des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Art. I Z. 15 anzurechnen. 

Artikel VI 
0" 

(1) Der für die dienst- und besoldungsrechtliche 
Stellung in der Dienstklasse V maßgebende Tag 
kann vom zuständigen Bundesminister im Ein­
vernehmeri mit dem Bundeskanzler inder Zeit 
bis zum 31. Juli 1975 mit Wirksamkeit der Er­
nennung in die Dienstklaiise V, frühestens jedoch 
mit 1. Jänner 1974, für Beamte der Verwendungs­
gr;uppe B ger Dienstklasse V des Dienst­
zweiges 63 "Gehobener Post- und Fernmelde­
dienst", die vor dem 31. Mai 1974 in diese 
Dienstklasse ernannt wurden, zum Ausgleich von 
Härten gegenüber Laufbahnen vergleichbarer; 
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zum 1. Juli 1974 in die Dienstklasse V ernannter 
Beamten des genannten Dienstzweiges neu fest­
gesetzt werden. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 können auf 
Beamte der Dienstklasse VI und VII des ge­
nannten Dienstzweiges mit Wirksamkeit frü­
hestens vom 1. Jänner 1974 angewendet werden, 
wenn sich für sie nach den Grundsätzen des 
Abs. 1 eine Verbesserung in der Dienstklasse V 
ergebe,n würde. 

(3) Der für' die dienst- und besoldungsrechtliche 
Stellung in der jeweiligen Standesgruppe maß­
gebende Tag kann vom zuständigen Bundes­
minister im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler in der Zeit bis zum 31. Juli 1975 mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1974 für Richter und 
staatsanwaltschaftliche Beamte der Standes­
gruppe 4 und 5 b, die vor dem 1. Jänner 1974 
in eine dieser Standesgruppen ernannt wurden, 
zum Ausgleich von Härten gegenüber Lauf­
bahnen vergleichbarer Richter und staatsanwalt­
schaftlichen Beamten, die zum 1. Juli 1974 be­
fördert wurden, neu festgesetzt werden. 

(4) Abs. 3 kann auf Richter und staatsanwalt­
schaftliche Beamte, die zwischen dem 1. Jänner 
und dem 1. Juli 1974 in die Standesgruppe 4 
oder 5 b ernannt wurden, angewendet werden, 
wenn sich für sie unter der Annahme einer 
Beförderung vor dem 1. Jänner 1974 eine Ver­
besserung nach den Grundsätzen des Abs. 3 er­
geben würde. 

(5) Die besoldungsrechtliche Stellung jener 
Richter und staatsanwaltschaftlichen Beamten, die 
vor dem 1. Juli 1974 als Angehörige der 
Standesgruppe 5 b in die Standesgruppe 5 a und 
in der Folge in die Standesgruppe 6 b oder un­
mittelbar in die letztgenannte Standesgruppe 
ernannt wurden, kann vom zuständigen Bundes­
minister im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler in der Zeit bis zum 31. Juli 1975 mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1974 yerbessert werden, 
insofern und insoweit sich eine Verbesserung 
nach den Grundsätzen des Abs. 3 ergäbe. 

(6) Der für die dienst- und besoldungsrechtliche 
Stellung in der jeweiligen Dienstklasse maß­
gebende Tag kann vom zuständigen Bundes­
minister im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler in der Zeit bis zum 31. Juli 1975 mit 
Wirkung vom 1. Dezember 1974 für Beamte der 
Dienstklassen IV, V, VI, VII und VIII der Ver­
wendungsgruppe W 1, die vor dem 1. Juli 1973 
in eine dieser Dienstklassen ernannt wurden, zum 
Ausgleich von· Härten gegenüber Laufbahnen 
vergleichbarer Beamten der Verwendungs­
gruppe W 1, die zum 1. Juli 1973 befördert 
wurden, neu festgesetzt werden. 

(7) Abs. 6 kann auf Beamte der Verwendungs­
gruppe W 1, die am 1. Juli 1973 in eine der 
Dienstklassen IV, V, VI, VII oder VIII ernannt 

wurden, angewendet werden, wenn sich für sie 
unter der Annahme einer Beförderung vor dem 
1. Juli 1973 eine Verbesserung nach den Grund­
sätzen des Abs. 6 ergeben würde. 

(8) Für Beamte der Dienstklasse IV der Ver­
wendungsgruppe W 2, die vor dem 1. Juni 1974 
in diese Dienstklasse ernannt wurden, kann zum 
Ausgleich von Härten, die sich für sie gegenüber 
Laufbahnen vergleichbarer, am 1. Juli 1974 be­
förderter Beamten ergeben haben, der für die 
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung in der 
Dienstklasse IV maßgebende Tag vom zustän­
digen Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler in der Zeit bis zum 31. De­
zember 1975. mit Wirksamkeit frühestens vom 
1. Juli 1974 neu festgesetzt werden. 

(9) Die Bestimmungen des Abs. 8 können auf 
Beamte, die zwischen dem 1. Juni 1974 und dem 
31. Juli 1974 in die Dienstklasse IV der Ver­
wendungsgruppe W 2 ernannt werden, mit 
Wirksamkeit vom 1. Juli· 1974 angewendet 
werden, wenn sich für sie unter der Annahme 
einer Beförderung vor dem 1. Juni 1974 eine 
Verbesserung nach den Grundsätzen des Abs. 8 
ergeben würde. 

(10) Für Beamte der Verwendungsgruppe W 2 
der Dienststufe 3, die am 1. November 1974 in 
die Dienstklasse V befördert werden, kann aus 
Anlaß dieser Ernennung der für die dienst- und 
besoldungsrechtliche Stellung in der Dienst­
klasse V maßgebende Tag vom zuständigen 
Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler auf den 1. Juli 1974 festgesetzt 
werden. 

(11) Für Beamte der Verwendungsgruppe W 2 
der Dienststufe 3, die zwischen dem 1. Juli 1974 
und dem 31. Oktober 1974 in die Dienstklasse V 
befördert werden, kann aus Anlaß dieser Er­
nennung zum Ausgleich von Härten, die sich 
für sie gegenüber Laufbahnen vergleichbarer, am 
1. November 1974 beförderter Beamten ergeben 
haben, die dienst- und besoldungsrechtliche Stel­
lung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
günstiger festgesetzt werden, als sie sich aus § 33 
des Gehaltsgesetzes 1956 ergäbe. 

(12) Art. V Abs. 9 der 26. Gehaltsgesetz­
Novelle erhält folgende Fassung: 

"Bei Berufsoffizieren der Verwendungs­
gruppe H 1 und H2, auf die Abs.7 Z~ 1 lit.a bzw. 
lit. b angewendet wurde und die bis 1. Juli 1974 in 
die nächsthöhere Dienstklasse befördert wurden, 
kann aus Anlaß dieser Beförderung und mit 
deren Wirksamkeit im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler die besoldungsrechtliche Stellung 
unter Bedachtnahme auf Abs. 7 Z. 1 lit. a bzw. 
lit. b günstiger festgesetz~ 'werden, als sie sich aus 
§ 33 des Gehaltsgesetzes 1956 ergäbe." 
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Artikel VII 

(1) Es treten in Kraft: 

1. Art. l Z. 9 und Art. lImit 1. Dezember 
1972; 

2. Art. I Z. 14, 15, 18, 20 und 21 und Art. V 
mit 1. September 1973; 

3. Art. I Z. 10 bis 12, 17 und 19 und Art. IV 
,mit 1. Oktober 1973; 

4. Art. I Z. 23 mit 1. Juni 1974; 

5. Art. I Z. 7, 22 und 24 und Art. III mit 
1. Oktober 1974 und 

6. Art. I Z. 1 bis 3 mit 1. Jänner 1975. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, nach 
Maßgabe des Bundesministeriengesetzes 1973, 
BGBL Nr. 389, der Bundeskanzler und jeder 
Bundesminister insoweit betraut, als er oberste 
Dienstbehörde ist. 

Erläuterungen 

Der Nationalrat hat in einer Entschließung 
am 19. Dezember 1970 aus grundsätzlichen 
bildungspolitischen Erwägungen sowie im Hin­
blick auf den mit der Einhebung der Hochschul­
taxen verbundenen großen Verwaltungsaufwand 
die Abschaffung der Höchschultaxen zumindest für 
österreichische Studierende an allen öster­
reichischen wissenschaftlichen Hochschulen und 
Universitäten 0 h n e Sc h m ä I e run g des 
E n t gel t es' für das w iss e n s c h a f t­
li c h e Per so na I und des Sachaufwandes der 
Hochschulen gefordert. 

Dieser Forderung wurde hinsichtlich' der 
Abschaffung der Hochschultaxen durch das Hoch­
schultaxengesetz 1972, BGBL Nr. 76, Rechnung 
'getragen. An den wissenschaftlichen Hochschulen 
ergaben sich aus den Hochschultaxen Entgelte 
für das wissenschaftliche Personal im wesent­
lichen aus Kollegiengeld, Prüfungstaxen und 
Taxen für die Verleihung akademischer Grade. 
An den Kunsthochschulen und an der Akademie 
der bildenden Künste bestand keine Rechts­
grundlage für ähnliche Zahlungen der Stu­
dierenden. 

Für den Bereich des Kollegiengeldes wurde 
hinsichtlich der unter das Gehaltsgesetz 1956 
fallenden Angehörigen des wissenschaftlichen 
Personals schon durch die 20. Gehaltsgesetz­
Novelle, BGBL Nr. 245/1970, Vorsorge getroffen, 
in dem der· bis dahin von den Zahlungen der 
Studierenden abhängige Kollegiengeld a n t eil 
in eine gesetzlich geregelte Kollegiengeldabgel­
tung umgewandelt wurde. Für das Kollegiengeld 
der Hochschullehrer, die nicht in einern Dienst­
verhältnis zum Bund stehen und für die Entgelte 
aus Prüfungstätigkeit soll in einern gleichzeitig 
vorgelegten Entwurf eiries Bundesgesetzes über 
die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeit 
an Hochschulen vorgesorgt werden. Hinsichtlich 
der im Bundesdienst stehenden Hochschullehrer 
verbleiben daher die Kollegiengeldabgeltung an 

Kunsthochschulen (siehe Art.IV der 20. Gehalts­
gesetz-Novelle) und die Amtszulagen der aka­
demischen Funktionäre (an Stelle der bisherigen 
Anteile an den Taxen für die Verleihung al\a­
demischer Grade) zu regeln. 

Die zunehmende Größe einzelner Unterrichts­
anstalten des Bundes und die Notwendigkeit, in 
verstärktem Maße mittlere und höhere Lehr­
anstalten zu errichten, bedingen nicht nUr er­
höhte administrative Aufgaben in der Leitung 
dieser Schulen, sondern auch die übergangsweise 
Errichtung von Exposituren einzelner Schulen, 
mit deren Leitung ein sogenannter "Pädagogischer 
Leiter" betraut wird. Für diese Funktionen 
sollen Entschädigungen geschaffen werden. 

Im Zusammenhang mit der Einführung einer 
überstundenbezahlung in der 24. Gehaltsgesetz­
Novelle wurde überdies von den Vertretern der 
Lehrer verlangt, daß das bisherige System, wo­
nach vertretungsweise gehaltene Unterrichts­
stunden erst. dann bezahlt wurden, wenn die 
Verhinderung länger als eine Woche dauerte, be~ 
seitigt wird. 

Im übrigen enthält die Novelle einige aus der 
Praxis als notwendig erkannte Anpassungen, hin­
sichtlich der,er auf die Erläuterungen zu den 
Einzelpunkten hingewiesen wird. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird be­
merkt: 

Zu Art. I Z. 1 bis 3: 

Durch das Zivildienstgesetz vom 6. März 1974, 
BGBL Nr. 187, wurde für Wehrpflichtige im 
Sinne des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/1955, die 
Möglichkeit der Ableistung e{nes Zivildienstes 
an Stelle des Präsenzdienstes vorgesehen, wenn sie 
es aus schwerwiegenden, glaubhaften Gewissens­
gründen ablehnen, Waffengewalt gegen andere 
Menschen anzuwenden und daher bei der Lei­
stung des Wehrdienstes in schwere Gewissensnot 
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geraten würden. Dieser Zivildienst ist dem Prä­
senzdienst hinsichtlich seiner Auswirkungen im 
Besoldungsrecht des Bundes gleichzuhalten; wo 
somit derzeit im Gehaltsgesetz Regelungen auf 
den Präsenzdienst Bezug nehmen, müssen diese 
in Hinkunft auch den Zivildienst berücksichtigen. 

Es sind dies die Bestimmungen über den 
Weiterbezug der Haushaltszulage für Kinder, die 
bereits das 18. Lebensjahr überschritten haben, 
soweit diese einen Präsenzdienst leisten (Art. I 
Z. 1), der Begriff der "Haushaltszugehörigkeit" 
des Kindes als Voraussetzung für den Bezug des 
Steigerungsbetrages der Haushaltszulage (Art. I 
Z. 2) und die Berücksichtigung von Vordienst~ 
zeiten für die Ermittlung des VorrÜckUngsstich­
tages (Art. I Z. 3). 

Da das Zivildienstgesetz erst mit 1. Jänner 
1975 in Kraft treten wird, ist für die ent­
sprechend angepaßten Bestimmungen des Gehalts­
gesetzes ebenfalls der 1. Jänner 1975 als Tag des 
Inkrafttretens vorgesehen. 

Zu Art. I Z. 4: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
wird festgelegt, auf welche Weise der monatliche 
Fahrtkostenzuschuß zu runden ist. Eine solche 
Bestimmung hatte schon vor dem Inkrafttreten 
der 26. Gehaltsgesetz-Novelle bestanden; die 
gleiche Bestimmung ist nun auch für die Zeit 
danach anzuwenden. 

Zu Art. I Z. 5: 

Bisher war auf die Neubemessung des Fahrt­
kostenzuschusses § 15 Abs. 6 sinngemäß anzu­
wenden. Dies hat insoweit zu Schwierigkeiten 
geführt, als gemäß § 15 Abs. 6 die Neubemes­
sung (ausgenommen im Falle einer Erhöhung) 
mit dem auf die Zustellung des betreffenden 
Bescheides folgenden Monatsersten wirksam 
wurde. Die vorgesehene Neuregelung bringt eine 
Anpassung an die für die Neubemessung der 
Haushaltszulage geltenden Bestimmungen und 
damit eine Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Art. I Z. 6: 

Die Höhe der Verwendungsabgeltung ist von 
der Höhe der entsprechenden Verwendungszu­
lage ;J.bhängig. Dies gilt auch hinsichtlich der Be­
rücksichtigung von zeitlichen und mengenmäßigen 
Mehrleistungen; § 30 a Abs. 3 ist aus diesem 
Grunde so wie auf die Verwendungszulage auch 
auf die Verwendungsabgeltung anzuwenderi. Die 
vorliegende Ergänzung soll dies verdeutlichen. 

Zu Art. I Z. 7, 22 und 24 und Art. III: 

Der Verfassungsgerichtshof hat die Bestim­
mungen des § 35 Abs. 3 mit Erkenntnis vom 
16. Oktober 1973, Z1. G 16/73-8, aufgehoben 
(siehe Kundmachung des Bundeskanzlers, BGB1. 

Nr. 608/1973). Die Aufhebung tritt auf Grund 
dieses Erkenntnisses mit 30. September 1974 10 

Kraft. 
Oie vorliegende Neuregelung trägt den in 

diesem Erkenntnis angeführten Argumenten Rech­
nung. Damit sie sich auch auf jene Fälle auswirkt, 
die bereits in die Verwendungsgruppe A überstellt 
wurden und die auf Grund der neuen Bestim­
mungen eine günstigere dienst- und besoldungs­
rechtliche Stellung erreicht hätten, als sie tatsäch­
lich erlangt haben, wurden übergangsbestimmun­
gen geschaffen, die nunmehr auch diesen Bedien­
steten eine entsprechende Besserstellung bringen 
mll~. . 

Zu Art. I Z. 8: 
Diese Neufassung trägt einer Knderung des 

Titels des betreffenden Dienstzweiges durch die 
1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1973, BGBl. 
Nr. 317, Rechnung. . 

Zu Art. I Z. 9: 
Hier wird bloß eine Zitierung berichtigt. 

Zu Art. I Z. 10: 
Durch die 20. Gehaltsgesetz-Novelle wurde der 

Grundbetrag der Kollegiengeldabgeltung ab 
1. Oktober 1969 mit 8000 S, ab 1. Oktober 1970 
mit 10.000 S und ab 1. Oktober 1972 mit 11.000 S 
im Semester festgesetzt. Die Vertretung der 
Hochschullehrer forderte eine neuerliche An­
passung dieses Betrages. Durch die Neuregelung 
wird der Grundbetrag mit 12.000 S festgesetzt 
und soll in Zukunft jeweils am 1. Oktober der 
im abgelaufenen Jahr erfolgten allgemeinen Be­
zugserhöhung im öffentlichen Dienst angepaßt 
werden. 

Zu Art. I Z. 11 und 12: 
Auf die einleitenden Ausführungen wird hin­

gewiesen. 
Die übertragung der Kollegiengeldabgeltung, 

wie sie im § 51 in der Fassung der 20. Gehaltsge­
setz-Novelle geregelt ist, auf den andersgearteten 
Lehrbetrieb an Kunsthochschulen machte es er­
forderlich, Sonderregelungen für die Bereiche des 
künstlerischen Einzelunterrichtes zu treffen, in 
dem an Stelle der nach § 51 vorgesehenen Stun­
denzahlen Hörerzahlen angeführt werden. 

Hinsichtlich der Amtszulage der akademischen 
Funktionäre wurde von der. überlegung ausge­
gangen, daß durch die Neuregelung in erster 
Linie der Forderung in der eingangs erwähnten 
Entschließung des Nationalrates Rechnung ge­
tragen werden soll. Es wurde daher die neu ein­
geführte Amtszulage so-wie bisher der Anteil an 
Hochschultaxen auf ein Studienjahr bezogen fest­
gesetzt. Hinsichtlich ihrer Höhe mußte daneben 
aber auch eine entsprechende Anhebung erfolgen. 

Die Ergänzung im § 52 Abs. 1 Z. 2 war wegen 
des neu geschaffenen § 51 a notwendig. 
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Zu Art. I Z. 13: 

. Die Ergänzung des § 52 Abs. 2 soll Maßnah~en 
zur Berufungsabwehr auch auf die Annahme einer 
Stellung außer halb des Hochschulwesens im In­
oder Ausland ermöglichen. 

insbesondere Vertretungen. Für diese letzteren 
Mehrdienstleistungen erfolgt eine Vergütung erst 
dann, wenn die Verhinderung des Vertretenen 
länger als eine Woche dauert. Eine totale- Besei­
tigung der Mindestfrist für eine Vertretung würde 
aber nicht nur einen sehr beträchtlichen Verwal-

Zu Art. I Z. 14,15 und 18 und Art. V: tungsaufwand erfordern, sondern auch Auswir­
kungen hinsichtlich der Lehrer mit dauernden 

Durch die Neuregelungen sollen den Pädago- Mehrdienstleistungen zur Folge haben. Die Ver­
gischen Leitern von Exposituren schon während gütung für dauernde (stundenplanmäßig bereits 
des Aufbaues der Exposituren bis zu ihrer Ver- eingeplante) Mehrdienstleistungen wird nämlich 
selbständigung Dienstzulagen in der Höhe ge- derzeit eingestellt, wenn der Lehrer länger als 
währt werden, die ihnen gebühren würden, wenn eine Woche an der Erbringung dieser Mehrdienst­
sie Leiter der Expositur als selbständige Schule leistungen verhindert ist. Die Neufassung des § 61 
wären. Den seit dem Jahre 1896 vorgesehenen stellt daher einen Komprorniß dar, wonach für 
"Administrativen Hilfskräften" soll eine Dienst- Supplierungsstunden bereits ab dem vierten Tag 
zulage in der Höhe der Hälfte der Dienstzulage der Verhinderung bezahlt wird (bei einer länger 
gewährt werden; die für sie in Betracht käme, als dreitägigen Dienstverhinderung ist der Ver­
wenn sie Direktor ihrer Schule wären. hinderungsgrund nachzuweisen) und die Vergü-

Die Dienstzulage der mit der pädagogischentung für dauernde Mehrleistungen eingestellt 
Leitung einer Expositur betrauten Lehrer soll wird, wenn eine Verhinderung länger als drei 
unter den gleichen Voraussetzungen wie die Tage dauert. Damit wird sichergestellt, daß keine 
Dienstzulage eines mit der Leitung einer Schule Doppelbezahlung für ein und dieselbe Mehrlei­
betrauten Lehrers ruhegenußfähig sein (§ 59 stungsstunde erfolgt. 

Abs. 6). - Keine Einstellung dieser - dauernden Mehr-
Hinsichtlich der Dienstzulage der "Administra- dienstleistungen erfolgt jedoch dann, wenn die 

tiven Hilfskräfte" ist es notwendig, die durch Abwesenheit in schulischen Gründen (Schulland­
diese Dienstzulage abgegoltene Mehrleistung für wochen, Schulschikurse u. dgl.) oder in der Teil­
eine Gutschrift nach dem Nebengebührenzulagen- nahme an von der Dienstb~örde genehmigten 
gesetz, BGBL Nr. 485/1971, dann vorzusehen, Fortbildungsveranstaltungen oder sonstigen 
wenn weder die Voraussetzungen für die Berück- außerschulis.~en Veranstaltungen begründet ist. 
sichtigung dieser Zulage bei der Pensionsbemes­
sung vorliegen, noch für diesen Lehrer durch die 
Erwerbung eines Anspruches auf eine ruhegenuß­
fähige Dienstzulage als Leiter oder betrauter 
Leiter einer Schule eine Abdeckung erfolgt. Eine 
entsprechende Novelle zum Nebengebührenzu~ 
lagen gesetz ist vorgesehen. 

Zu Art. I Z. 17 und 19: 

Durch das Bundesgesetz vom 8. November 
1973, BGBL Nr. 573, über Ergänzungszulagen zur 
Erhöhung der Anfangsbezüge im öffentlichen 
Dienst ist es notwendig geworden, in den Bestim­
mungen, in denen die Höhe einer Dienstzulage 
von einer Gehaltsdifferenz abhängig ist, klarzu­
stellen, daß hiefür jeweils von dem um die Er­
gänzungszulage erhöhten Gehalt auszugehen ist. 
Die vorgesehenen Einfügungen tragen dem Rech­
nung. 

Zu Art. I Z. 20: 

An die Stelle der im § 16 des Gehaltsge­
setzes 1956 in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz­
Novelle geregelten überstundenvergütung gilt 
für Lehrer die i!D § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 
geregelte Mehrleistungsvergütung. Hinsichtlich 
dieser Mehrleistungsvergütungen unterscheidet 
das Gesetz zwischen "dauernden" Mehrdienst­
leistungen und sonstigen Mehrdienstleistungen, 

Zu Art. I Z. 21: 

Für Lehrer, die neben dem Unterricht als Er­
zieher verwendet werden, gilt eine Dienstein­
teilung, nach der nach je zwei TageniErzieherdienst 
ein dienstfreier Tag folgt, als Erfüllung von zwei 
D!,itteln der vollen Lehrverpflichtung. Wenn ein 
solcher Lehrer zusätzlich Unterrichtsstunden lei­
stet, bereitet die Anwendung des § 61 keine 
Schwierigkeit; wenn er aber zusätzliche Erzie­
heraufgaben übernimmt (Samstagsdienst, Krank­
heitsvertretung) ist eine Anwendung des § 61 
Abs. 1 bis 3 nicht möglich. Für diese Fälle soll 
eine gesonderte pauschale Vergütung je Tages­
leistung im Gesetz vorgesehen werden. 

Zu Art. I Z. 23: 

Durch § 72 Abs. 1 letzter Satz ist die Möglich­
keit der Beförderung in die Dienstklasse IV für 
Beamte der Verwendungsgruppe W 2 vor dem 
Zeitpunkt der Zeitvorrückung ausgeschlossen. Da­
durch ist eine Berücksichtigung der Dienstbeur­
teilung für die Beförderung in diese Dienstklasse 
nicht möglich. Durch die Novelle soll eine solche, 
dem Leistungsprinzip entsprechende Möglichkeit 
geschaffen werden, bei deren Handhabung jedoch 
auf die in der Verwendungsgruppe W 2 vorge­
sehenen Dienstzulagen Bedacht zu nehmen sein 
wird. 
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Zu Art. 11: 

Art. III der 26. Gehaltsgesetz-Novelle hatte den 
Zweck, Doppelbegünstigungen auszuschließen. Es 
sind Zweifel aufgetaucht, ob dieser Zweck er­
reicht wird, wenn nur auf die Bestimmungen der 
26. Gehaltsgesetz-Novelle hingewiesen wird, 
durch die auch für die Dienstklasse VI und höhere 
Dienstklassen eine Dienstzulage eingeführt wird. 
Durch die vorliegende Ergänzung wird daher 
klargestellt, daß die besoldungsrechtliche Stellung 
immer so neu festzusetzen ist, wie sie sich in der 
Dienstklasse VI bei einer Ernennung ohne Be­
rÜ9;:sichtigung einer Dienstzulage ergeben hätte. 

Zu Art. IV: 

Durch diese Bestimmung soll die Valorisierung 
der Kollegiengeldabgeltung auch für die Kolle­
giengeldabgeltungen vorgesehen werden, die zu­
folge des Art. IV Abs. 2 der 20. Gehaltsgesetz­
Novelle abweichend von § 51 festgesetzt wurden. 

Zu Art. VI: 

Dieser Artikel soll ähnlich wie Art. VII der 
19. Gehaltsgesetz-Novelle, Art. XIII der 20. Ge­
halts gesetz-Novelle, Art. III der 24. Gehaltsge­
setz-Novelle und Art. V der 26. Gehaltsgesetz­
Novelle vermeiden, daß Beamte, die vor der be­
reits durchgeführten Knderung der Beförderungs­
praxis bzw. vor der Knderung der Ernennungs­
erfordernisse für Angehörige des Dienstzweiges 
Nr. 63 der Dienstzweigeordnung für die Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung durch das Bundes­
gesetz vom 18. Juni 1973, BGBl. Nr. 317, die 
einzelnen Dienstklassen bzw. Standesgruppen er­
reicht hatten, eine ungünstigere besoldungsrecht­
liche Stellung haben, als die Beamten, die auf 
Grund der geänderten Beförderungspraxis bzw. 

nach der Knderung der Ernennungserfordernisse 
für Angehörige des genannten Dienstzweiges er­
nannt wurden. 

Zu Art. VII: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten und ent­
hält die Vollziehungsklausel. 

Mehrkosten 

Durch die Regelung des vorliegenden Ent­
wurfes werden für das Jahr 1974 im wesentlichen 
folgende budgetäre Mehrkosten entstehen: 

1. Aus der Anhebung und Valorisierung des 
Kollegiengeldes (Art. I Z. 10): rund 10 Mil­
lionen Schilling. 

2. Aus der Einführung einer Kollegiengeldab­
geltung an Kunsthochschulen (Art. 1 Z. 11, 
§ 51 a): rund 10 Millionen Schilling. 

3. Aus der Schaffung von Amtszulagen für 
akademische Funktionäre (Art. I Z. 11, 
§ 51 b): rund 3"5 Millionen Schilling. 

4. Aus der Einführung von Dienstzulagen für 
pädagogische Leiter von Exposituren und 
administrative Hilfskräfte (Art. I Z. 14, 15 
und 18): rund 16 Millionen Schilling. 

5. Aus dem Entfall der Sperre für die Ernen­
nung in die Dienstklasse IV der Verwen­
dungsgruppe W 2 und die daraus folgenden 
besoldungsrechtlichen Verbesserungen für 
diese Verwendungsgruppe (Art: I Z. 23 und 
Art. VI Abs. 8 bis 11): rund 12 Millionen 
Schilling. 

Mehrkosten werden darüber hinaus aus der 
Anderung des § 61 Abs. 3 (Anfall von Mehrlei­
stungsvergütungen bei Supplierungen) entstehen. 
Deren Umfang kann jedoch im Hinblick auf die 
Abhängigkeit von Krankenständen u. dgl. nicht 
abgeschätzt werden. 
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